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Dürfen fremde Websites
“abgekupfert” werden?

Die Richter des Oberlan-
desgerichts Frankfurt haben
diese Frage jetzt bejaht. Im vor-
liegenden Fall hatte ein Kon-
kurrenzunternehmen den
Quelltext der Website eines
Karriereportals im Internet
einfach übernommen. Ein-
schließlich der Stellenanzei-
gen, die von der Betreiberin
des Portals für Kunden erstellt
worden waren.

Die Gestaltung von Web-
sites aber ist nur dann urheber-
rechtlich schutzfähig, wenn die
erforderliche Schöpfungshöhe
erreicht wird. Nach Ansicht
der Frankfurter Richter unter-

schied sich die Website der
Klägerin weder durch ihren
Aufbau und die Logik der Dar-
stellung, noch durch Inhalt
und grafische Gestaltung von
dem, was üblicherweise im In-
ternet bei Stellenmarktanzei-
gen anzutref fen is t . Die
Klägerin hätte die Anzeigen
nicht selbst gestaltet, sondern
die Vorgaben des jeweiligen
Auftraggebers verwendet und
auch die zur Verfügung gestell-
ten Texte, Bilder, Logos und
Designs lediglich in eine
HTML-Datei umgeschrieben.
OLG Frankfurt v. 22.03.05,
AZ.: 11 U 64/2004

“Spaß am Norden”: 64 neue Titel für die Medienfront

Im Printbereich gibt es neue Ideen, wie wir an “Weitsicht - Magazin für Medien und Marketing”, “Kult(o)ur-Magazin”, “Futura - Das
Vorsorgemagazin” oder dem “Steuerberater-Magazin” erkennen können. Welchen Aufgabenbereich hat wohl der “Alltagsminister”? Alle
64 Titel finden Sie auf Seite 2. (SR)

Marke & Design

Das ist das Thema auf der
Euroforum-Konferenz am 20.
und 21. September in Düssel-
dorf.

Das Treffen soll nicht nur
Rechtsanwälte, sondern auch
Entscheider aus Wirtschafts-
und Handelsunternehmen so-
wie Unternehmensberater auf
den neuesten Stand bei allen
aktuellen marken- und design-
rechtlichen Fragestellungen
bringen. Denn dieser Rechts-
bereich ist permanent in Bewe-
gung. Neue Richtl inien,
Gesetze und Veränderungen in
nationaler wie internationaler
Rechtsprechung und Bera-
tungspraxis fordern die regel-

mäßige Aktualisierung des
Fachwissens. Der erste Tag der
Konferenz widmet sich der
Marke: Von der Farb- und
Formmarke und der marken-
rechtlich relevanten Benut-
zungshandlung, spannt sich
der Bogen bis zu Anmelde-
und Verletzungsverfahren und
der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs. Im
zweiten Teil geht es um De-
signschutz, Warenformmar-
ken, internationales Design-
recht sowie neueste Entwick-
lungen im Gemeinschaftsge-
schmacksmuster.

Näheres unter:
www.euroforum.de
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Diese Woche: 64 Titel

Alltagsminister

Backen!
Beauty & Wellness
Big Cash
Blue Water High

Creation direkt

Das Hotel in der Praxis
Der Managementbrief für erfolgreiche

Hoteliers
Der Managementbrief für erfolgreiche

Hoteliers
Der Promi-Wehrdienst
Die Braut von der Tankstelle
Die Luftbrücke - Berlin gibt nicht auf
Die neue Selbständigkeit
Die Promi-Kompanie
Die Star-Kompanie

Ein Hund, zwei Koffer und die ganz große
Liebe

Einmalig Deutsch

Friedensmesse
Fußball Helden
futura

Hair damit - weg damit
Handbuch der Körperpsychotherapie
Haushalts-Magazin
Her damit - weg damit
Hotelleitung in der Praxis
Hotel-Leitung in der Praxis
Hund & Katz

IP - INNOVATION UND PATENT
IT-Checker

Jack FM
JAM TV

Konkrete Tipps für das erfolgreiche
Hotelmanagement

Kuddas as-salam
Kult(o)ur-Magazin - Ein Biberspezial

LiveCoaching

Medien & Marken
Medienarena
Mein Papa ist der Beste!
Messa de la pace
Messa pacis
Messe de la paix
Missa shel shalom

Pfaffenhofener StadtZeitung
Promis beim Bund
Promis weggetreten!
Promis, rührt Euch!
Promis, stillgestanden!

RABENSCHWARZ
Requiem for peace

Sampler drei
Spaß am Norden
Stars bei der Bundeswehr
Stars beim Bund
Stars, zwo, drei, vier!
Stb-Magazin
Stella Artis
Steuerberater-Magazin

Tessa - Leben für die Liebe

Unsere Jungs

Weitsicht - Magazin für Medien und
Marketing

Wellness Home
Wenn die Götter lachen
Windows IT Pro
Windows-IT-Pro

Der Titelschutz Anzeiger
Die nächste Ausgabe: Nr. 735 erscheint am 23.08.2005 Anzeigenschluss: 19.08.2005, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel
Die nächste Ausgabe: Nr. 738 erscheint am 13.09.2005 Anzeigenschluss: 09.09.2005, 10 Uhr

Fon: +49-40/609 009 - 61 • Fax: +49-40/609 009 - 66, www.titelschutzanzeiger.de
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WM-2006-Marken: Entscheidung gefallen,
Streit geht weiter

Alle beteuern Erfolg - Partei-
en kündigen Rechtsbeschwerde
an - FIFA taktiert geschickt.

„Wir betrachten das Urteil
als einen Erfolg für unser Haus“,
heißt es bei Ferrero zu den bei-
den Entscheidungen des Bun-
despatentgerichts im Streit um
die WM-Marken, die gestern
verkündet wurden. „FIFA er-
ringt Erfolg im Markenstreit“,
heißt es in der Pressemeldung
des Fußball-Verbands. Doch
trotz dieser Erfolge haben beide
Seiten bereits jetzt die Beschwer-
de zum Bundesgerichtshof
(BGH) angekündigt.

Erster Baustein des FIFA-
Erfolgs dürfte der Verzicht auf
eine der beiden strittigen „WM
2006"- Marken sein, den der
Verband erst kurz vor der Ur-
teilsverkündung erklärte. Damit
ersparte sich der Fußballorgani-
sator ein ablehnendes Urteil, das
nach der mündlichen Verhand-
lung wahrscheinlich war. Bis zu

dem Verzicht stand die
Löschung von insgesamt 3
Marken zur Entscheidung.

Von den Urteilen zu den
beiden übrigen Marken
“WM 2006" und „Fußball
WM 2006" ist bisher nur der
Tenor, der die Löschung
durch das Patent- und Mar-
kenamt (DPMA) in weiten
Teilen aufhebt, bekannt. Auf
jeweils stattlichen 5 Seiten
übernehmen die Patentrich-
ter darin einen Großteil der
Produktbeschreibungen aus
den Markenanmeldungen
der FIFA und geben men-
genmäßig gesehen dem Fuß-
bal l -Organisator recht .
Papierwindeln, Textilien
oder Luftauffrischungsmit-
tel, aber auch die Organisati-
on von Schönheitswettbe-
werben und die Aufnahme
von fremden Websites im In-
ternet sind damit beispiels-
weise lizenzpflichtig.

Dennoch interpretiert
Ferrero das Urteil als einen
Sieg. Wer diese Produkt-Liste
in dem Urteil betrachtet, müs-
se zu dem Ergebnis kommen,
dass das Gericht Begriffe im-
mer dann als frei benutzbar an-
s ieht , wenn sie im
Zusammenhang mit dem Er-
eignis der Fußball-Weltmeis-
terschaft 2006 verwendet
werden, meint Ferrero-Spre-
cherin Almut van Rissenbeck.
„Bei der von uns geplanten
Sammelbildaktion, die wir mit
“duplo" und „hanuta“ schon
seit 1982 fast ununterbrochen
anbieten, dürfen Sticker und
Sammelalbum nun die Be-
zeichnung „WM 2006" tra-
gen.“

Genau das Gegenteil be-
hauptet nach der Lektüre des
Urteilstenors jedoch der Fuß-
ball-Verband: „Auch in Zu-
kunft dürfen Begriffe wie
“WM 2006" oder „Fussball
WM 2006" nicht ohne Erlaub-
nis der FIFA für Werbung oder
auf Produkten verwendet wer-
den. Das Gericht gab damit
zum Grossteil der Beschwerde
des Weltfußballverbandes ge-
gen die Entscheidung des Bun-
despatent- und Markenamtes
statt“, sagte FIFA-Generalse-
kretär Urs Linsi. „Dieses Urteil
ist sehr ermutigend für unser
Rechteschutzprogramm.“

Doch das Verfahren vor
dem Bundespatentgericht ist
nicht der einzige Fall, den die
FIFA zur Verteidigung ihrer
Schutzrechte führt. Bereits
jetzt zählt die FIFA nach eige-
nem Bekunden weltweit mehr
als 400 Verfahren, mehr als
300 davon in Deutschland.

Zu einem anderen
WM-Markenstreit publizierte
die Fachzeitschrift Gewerbli-
cher Rechtsschutz und Urhe-
berrecht (GRUR-RR 2005,
223f) erst kürzlich einen Be-
schluss des OLG Hamburg zu
dem Begriff „WM 2006", auf

den die FIFA mit folgender
Aussage verweist: “Unabhän-
gig von dem Streit um die ge-
löschten Marken sind die
Begriffe „WM 2006" und
“Fussball WM 2006" auch als
so genannte Unternehmens-
kennzeichen nach Deutschem
Recht für die FIFA geschützt
und können daher ohne Er-
laubnis der FIFA nicht von
Dritten gewerblich genutzt
werden." Das OLG hatte in
dem Markeneintrag „WM
2006" eines Dritten - losgelöst
von etwaigen Rechten der
FIFA aufgrund eingetragener
Marken - die Verletzung einer
besonderen Geschäftsbezeich-
nung gesehen und damit eine
frühere Rechtsprechung aufge-
geben. Doch der Markenbusi-
ness Markenexperte Rechtsan-
walt Karsten Prehm ist von ei-
ner solchen Lesart nicht über-
zeugt: “In dieser Entscheidung
ging es mehr den je um die be-
schreibende Benutzung einer
Marke. Letztlich blieb dies
aber offen, da die Bezeichnung
kennzeichnend benutzt wor-
den ist."

Unklar ist, ob noch recht-
zeitig vor der Fußball WM eine
endgültige Entscheidung fal-
len wird. Ferrero erwartet die
schriftliche Urteilsbegründung
erst im September. Danach be-
ginnt eine einmonatige Frist.
Sollte es seitens der Parteien
nicht zu Verzögerungen kom-
men, bleiben dem BGH dann
ganze 7 Monate zur Entschei-
dung - eine ungewöhnlich kur-
ze Zeit für ein ausgefeiltes
Urteil. Stefan Engels, Rechts-
anwalt und Partner der An-
waltskanzlei Lovells: „Die
Rechtsbeschwerde zum Bun-
desgerichtshof wird voraus-
sichtlich nicht vor der Fußball
WM entschieden sein. Die
Mühlen der Gerichte mahlen
nun mal nicht schneller.“

Quelle: markenbusiness.de

DPMA veröffentlicht Richtlinie zur
Markenanmeldung

Das deutsche Patent- und
Markenamt (DPMA) hat eine
Richtlinie für die Markenan-
meldung veröffentlicht. Das
insgesamt 41 Seiten starke Do-
kument kann im Internet auf
den Seiten des DPMA unter
www.dpma.de herunter gela-
den werden.

Es enthält beispielsweise
ein detailliertes Schema, das
für das Verständnis des Prü-
fungsverfahrens äußerst hilf-
reich ist. Zudem findet sich
eine umfangreiche Auflistung
der für das Anmeldeverfahren
rechtlich bedeutsamen Rege-
lungen.

Erklärtes Ziel der Richtli-
nie ist, die Praxis der Marken-

stellen im Prüfungsverfahren
zu erläutern und einen Über-
blick über die wesentlichen
Prüfungsgrundsätze (Anmel-
deerfordernisse und Schutz-
hindernisse) zu geben. „Der
Anmelder findet wichtige Hin-
weise für die richtige und voll-
s tändige Abfassung und
Zusammenstellung der An-
meldeunterlagen und kann
durch die Beachtung dieser
Hinweise entscheidend zu ei-
ner zügigen Bearbeitung bei-
t ragen“, heißt es in der
Vorbemerkung.

Quelle:
www.markenbusiness.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

LiveCoaching
Verkaufserfolg hautnah
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Medien.

IPT Innovatives Personaltraining,
Postfach 51 02 21, 76192 Karlsruhe

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Spaß am Norden
in allen Schreibweisen für Druckwerke, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, Hörfunk, Fernsehen, Film und Internet.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Friedensmesse
Messa de la pace
Messa pacis
Messe de la paix
Requiem for peace
Missa shel shalom
Kuddas as-salam

in allen Schreibweisen, Schriftarten und Darstellungsformen.

RAe Dr. Schöne & Partner,
Südliche Auffahrtsallee 75-76, 80639 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Kult(o)ur-Magazin - Ein Biberspezial
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Schober & Kollegen, Rechtsanwälte,
Blesshahnweg 21, 06120 Halle

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

IP - INNOVATION UND PATENT
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und für alle Medien
(speziell Printmedien) und Sprachen.

Von Michel + Semmler GbR,
c/o WORDUP PUBLIC RELATIONS,
Aberlestraße 16, 81371 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Alltagsminister
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien.

Thorsten Hild,
Semperstraße 37, 22303 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Pfaffenhofener StadtZeitung
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombi-
nationen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Unterti-
teln und Zusammensetzungen für al le Printmedien,
einschließlich Zeitungen, sowie für alle weiteren Medien, ein-
schließlich Online-Dienste, CD-ROM, CD-I und andere Daten-
träger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und
digitale Medien und Netzwerke, Veranstaltungen und Dienstlei-
stungen aller Art.

Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Ganghoferstraße 33, 80339 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Backen!
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Darstellungsfor-
men für Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen sowie
sonstige elektronische Medien.

tv.gusto GmbH,
Brüsseler Straße 89-93, 50672 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Jack FM
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Fernsehen (Fernsehse-
rie, Fernsehfilm, Fernsehspiel, Fernsehshow, Formate),
Kinofilm, Online-Dienste, Internet und Multimedia-Anwendun-
gen (z.B. CD-ROM), Hörfunk (Privatsender, ÖR-Sender) und
Druckerzeugnisse im deutschsprachigen Raum.

ProMotionMedia - Multimedia,
Bauerberg 29, 22111 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unseren
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Sampler drei
in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschrei-
bung, Darstellungsformen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen,
graphischen Gestaltungen, entsprechende Untertitel, Schriftar-
ten und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere für
Printmedien und/oder audiovisuelle und/oder elektronische
und/oder digitale Medien, Film, Fernsehen, Rundfunk und Inter-
net.

HEISSE KURSAWE RAe Partnerschaft,
Maximiliansplatz 5, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für:

RABENSCHWARZ
in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschrei-
bung, Darstellungsformen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen,
graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln, Schrift-
arten und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hör-
funk, Film, Fernsehen und sonstige elektronische Medien und
Netzwerke, einschließlich Offline- und Online-Dienste (insbe-
sondere Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Softwa-
re-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen
CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art sowie sonsti-
ge audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netz-
werke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich
Unified Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising-Pro-
dukte, Veranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und alle
anderen Printmedien und Druckerzeugnisse sowie Dienstlei-
stungen aller Art.

Rechtsanwalt Michael Nuschke,
Paulsborner Straße 3, 10709 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Her damit - weg damit
Hair damit - weg damit

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Zusammensetzungen,
Wort- und Zeichenverbindungen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, allen Arten der grafi-
schen Darstellung für alle Medien, einschließlich Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, Film- und Tonwerke, Tonträgerpromotion,
Audiotexte, DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) und
MD (MiniDisc), CD-Rom, CDs, CD-R, CD-I, Domains und ande-
re Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, digitale und
elektronische Medien und Netzwerke, z.B. Internet, Intranet, Ex-
tranet, einschließlich Offline- und Online-Dienste, sämtliche
sonstigen Daten- und Kommunikations-Dienste und -Netze u.ä.
für Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Softwareerzeugnis-
se, Veranstaltungen jeder Form, Bühnenwerke jeder Art ein-
schließlich Musicals und sonstigen Bühnenaufführungen sowie
Merchandising in jeglicher Form.

Rechtsanwälte Josef Nachmann und Kollegen,
Theatinerstraße 32, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

JAM TV
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Kombinatio-
nen, Abwandlungen und Schriftarten für alle Medien, insbeson-
dere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen
(Online- und Offline-Dienste).

Rechtsanwälte Dr. Horn, Fischer und Coll.,
Seestraße 1, 78464 Konstanz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Medienarena
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

Jens Tronicke, Emil-Kurz-Straße 8, 85737 Ismaning,
Dirk Fuchs, Oderstraße 24, 10247 Berlin,
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für :

Mein Papa ist der Beste!
Unsere Jungs
Fußball Helden
Einmalig Deutsch

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Abwandlungen
und Schriftarten, in allen Medien, insbesondere Fernsehen,
Hörfunk, Film, Internet, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
Softwareerzeugnisse, Spiele, elektronische und digitale Medien
und Netzwerke, insbesondere auch CD-Rom, CD-I, DVD, Offli-
ne- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Endemol Deutschland GmbH,
Am Coloneum 3-7, 50829 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

futura
Das Vorsorgemagazin

in allen möglichen Schreibweisen, Schriftarten und -größen,
Darstellungsformen, Abkürzungen, Kombinationen, Wortver-
bindungen, Ergänzungen, graphischen Darstellungen, Unterti-
teln und/oder Zusammensetzungen in allen Medien,
insbesondere für Printmedien, Spiele, elektronische Medien
und Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Dienste und
sonstige Online-Medien, sowie CD-ROM, CD-I, DVD.

wdv Gesellschaft für
Medien & Kommunikation mbH & Co. OHG,
Siemensstraße 6, 61352 Bad Homburg v.d.H.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Weitsicht - Magazin für Medien und
Marketing

in allen Wortverbindungen, Schreibweisen, Darstellungsfor-
men, Schriftarten, Wortfolgen, Satzstellungen und allen Zusät-
zen (Kombinationen mit Zusätzen und Untertiteln) für
sinngemäße Titel als Einzel- und Reihentitel für alle Medienfor-
men, insbesondere Druckereierzeugnisse, Bild-, Ton- und Da-
tenträger, insbesondere auch CD-ROM, DVD und CD-I,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
Offline- und Onlinedienste sowie sonstige Online-Medien (Inter-
net).

Arne Alexander Klett -
Freier Editorial- und Grafikdesigner,
Obertürkheimer Straße 24, 73733 Esslingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Windows IT Pro
Windows-IT-Pro

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen,
Abkürzungen, graphischen Darstellungen und Schriftarten für
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke, Online-Dienste und Softwareerzeugnisse.

RAe Bongen, Renaud & Partner,
Königstraße 28, 70173 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Steuerberater-Magazin
Stb-Magazin

In allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-,
Bild-Ton-Träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und
Online-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD, andere Datenträger und
alle sonstigen CD-Derivate sowie sonstige audiovisuelle, elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle
anderen Printmedien, Veranstaltungen und Dienstleistungen al-
ler Art.

RA Thomas M. Stiegler,
Lehrstraße 26-28, 64646 Heppenheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Big Cash
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen in allen Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen.

Ramelow, Langermann & Partner Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
Colonnaden 72, 20354 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Hotel-Leitung in der Praxis
Der Managementbrief für
erfolgreiche Hoteliers

Hotelleitung in der Praxis
Der Managementbrief für
erfolgreiche Hoteliers

Das Hotel in der Praxis
Konkrete Tipps für das
erfolgreiche Hotelmanagement

in allen Wort- und Zeichenverbindungen, Zusammensetzungen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton-, Bild- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fern-
sehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als
Titel für Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und
sonstige elektronische und digitale Medien und Netzwerke ein-
schließlich Off- und Online-Diensten, sonstige audiovisuelle
Medien, sonstige Multi-Media-Anwendungen, sowie Softwa-
reerzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, sonstige CD-Derivate,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunikations-
dienstleistungen (einschließlich Unified Messaging Systems,
SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und
Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen sowie
Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet, sowie öffentliche
Veranstaltungen.

Pauly Rechtsanwälte,
Kurt-Schumacher-Straße 16, 53113 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Promis, rührt Euch!
Promis, stillgestanden!
Promis weggetreten!
Stars, zwo, drei, vier!
Stars beim Bund
Stars bei der Bundeswehr
Die Star-Kompanie
Der Promi-Wehrdienst
Die Promi-Kompanie
Promis beim Bund

in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschrei-
bung, Darstellungsformen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen,
graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln, Schrift-
arten und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hör-
funk, Film, Fernsehen, und sonstige elektronische Medien und
Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Dienste (insbe-
sondere Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Softwa-
re-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen
CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art sowie sonsti-
ge audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netz-
werke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich
Unified Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising-Pro-
dukte, Veranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und alle
anderen Printmedien und Druckerzeugnisse sowie Dienstlei-
stungen aller Art.

GRUNDY Light Entertainment GmbH,
Hans-Böckler-Straße 163, 50354 Hürth
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Tessa - Leben für die Liebe
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-
und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off-
und Online-Dienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, CD-I,
DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie
für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien
und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien.

Rechtsanwälte Schwarz Kelwing Wicke Westpfahl,
Kurfürstendamm 220, 10719 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Medien & Marken
für den Bereich Fernsehen, insbesondere TV-Formate und Ru-
briken von TV-Formaten, in allen Schreibweisen, Darstellungs-
formen, Kombinationen und Wortverbindungen.

Rechtsanwälte Schwarz Kelwing Wicke Westpfahl,
Dr. Alexander Freys,
Kurfürstendamm 220, 10719 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Blue Water High
in allen Schreibweisen für Druckwerke, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, Hörfunk, Fernsehen, Film und Internet.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Wenn die Götter lachen
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Marion Reichert,
Ritterstraße 32, 79541 Lörrach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Die neue Selbständigkeit
Hund & Katz
Wellness Home
Beauty & Wellness
Haushalts-Magazin
Creation direkt

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

GkM Zentralredaktion GmbH,
Boslerstraße 29, 71088 Holzgerlingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Stella Artis
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

TEL-A-VISION Media Networking GmbH,
Sophie-Christ-Straße 4, 55127 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Handbuch der Körperpsychotherapie
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Halko Weiss,
Richterstraße 13, 22085 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

IT-Checker
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Manow & Rauschmayer GbR,
Therese-Danner-Platz 13, 80636 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Die Braut von der Tankstelle
Ein Hund, zwei Koffer und die ganz

große Liebe
Die Luftbrücke - Berlin gibt nicht auf
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin
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